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Bekanntmachuna
Nr. Bst. I. 1391/3. 16. K. R. A,

betreffend

bteaelung der Arbeit in Web -, Wirk-
«. Ttrickstoffe verarbeitenden Gewerbe¬

zweigen.
Auf Grund des 8 9 Buchstabe b des Gesetzes über den

m bom 4  Zuui 1851*) in Verbindung
mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915, betreffend Rb-
r tbsT9tnL bf -^ e,'ê bom 4  Zuni 1851 (Reichs-Gesetzbl
S 813, wird folgendes im Interesse der öffentlichen Sicher¬
heit zur allgemeinen Kenntnis gebracht:
. gewerbliche Betriebe , in denen die Anfertigung

Bearbeitung von Männer - oder Knabenbekleidung
Jf " ' H^ en, /Vesten, Mänteln , Mützen), Frauen - und
Kinderbekleidung (Mänteln , Kleidern, Blusen, Weißwaren
2S n0f n, Schurzen, Korsetts ) oder von weißer und bunter
Wa,chc im großen erfolgt — Kleider- und Wäschekonftk-
tron einschließlich der von diesen Betrieben ausgeführten
Anfertigung nach Ataß, sowie für die gewerblichen B->-

Gebrauchsgegenstände ganz oder überwiegend
Wirk- oder Strickstoffen, aus Wollen, Filzen

i Uc£,trfe/ ? elte, Stoffschuhe, Gamaschen, Schirme,
Steppdecken u. dgb) im großen hergestellt werden, gelten
d,e nachstehenden Vorschriften . Anfertigung oder Bearbei-

. in  hinein in Belagerungszustand erklärten Orte
oder Distrikte

b) ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder während
desselben vom Militärbefehlshaber im Interesse der öffent-
Uchen Sicherheit erlassenes Vjecöot Übertritt oder zu sol¬
cher ttcbertrctung auffordert oder anreizt, , soll, wenn die
bestehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen
mrt Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft werden.

Beim Vorliegen mitderndcr Umstände kann auf Haft
oder auf Geldstrafe bis zu 1500 Mark erkannt werden.

Betriebe Är ? ***** QUd)rü05' wenn zwar in dem einzelnen
Betriebe selbst nur erne beschrankte Stückzahl der Ware
angesertlgt oder bearbeitet wird , wenn jedoch der Unter
nehmer, für den der Betrieb arbeitet , die Ware in Massen

Vorschriften finden ferner , auch wenn
Ivl  Herstellung im großen handelt , auf alle
betriebe der bezeichneten Art Anwendung,

in denen außer dem Inhaber oder Leiter mindestens 4 Ar-
bcrter (Arbertennnen ) beschäftigt sind.

Beschäftigung innerhalb der Betriebe
der Unternehmer.

8 1. • :
Die reine Arbeitszeit der im Betriebe mit dem Zu-

schnerden der Stoffe beschäftigten Personen darf 40 Stunden
Woche nicht überschreiten. Die Zahl dieser Personen

darf mcht über dreienige hinausgehen , welche am 1. Fe--
^ 1™  far den Betrieb mit Zuschneiden beschäftigt
war . Das Zuschnerden mittels irgendwelcher mit K>-aft
angetrrebener Zuschneidemaschinen (auch Stanzen u. dal.)
ist verboten mrt Ausschluß von Geweben, welche ganz oder
wilwerse aus Papier bestehen. Das Zuschneiden mittels
Zmchneidcmaschrnen mit Hand- oder Fußbetrieb ist nur
wahrend fun^ Stunden am Dienstag jeder Woche zulässig.
®u 3 "hl dreser Zuschneidemaschinen darf nicht viejemae
überschreiten, welche am 1. Februar 1916 im Betriebe vor¬handen war.

Die reine Arbeitszeit der übrigen im Betriebe mit der
Anfertigung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse, mit
dem Elnrichten oder mit dem Ausgeben und Abnehmen der

oeu beschäftigten Personen darf gleichfalls 40 Stunden
für die Woche nicht überschreiten.

Den Betriebsunternehmern ist fteigestellt , wie sie die
nach Abs. 1, 2 zugelassene Arbeitszeit innerhalb der gesetz¬
lich erlaubten Grenzen auf die einzelnen Werktage verteilen
wollen . Sie haben die danach für ihren Betrieb geltende
Arbeitszeit innerhalb acht Tagen dem zuständigen Gewerbe-
inchektor schriftlich anzuzeigen. Spätere Aenderungen dieser
Aibeitszert sind binnen acht Tagen dem zuständigen Gc-
werbeinspektor anzuzeigen. Die Regierungspräsidenten , im
Landespolizeibezirk Berlin der Polizeipräsident können An¬
ordnungen über die Verteilung der zugelassenen Arbeits¬
stunden auf die einzelnen Werktage erlassen.

partial
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Beschäftigung außerhalb der Betriebe
der Unternehmer.

Soweit die Anfertigung der Sewerblichen Erzeugnisse
iiir die Betriebe der Unternehmer außerhalb der Arverrs
Mit -!, / r letzteren ersolgt. gelten die nach!°lg. n°. n B-.

Di/ Betrieb-Unternehmer (AuftraggeberI dürfen den
^nbabern von Arbeitsstuben und sonstigen Personen,
welcbe für sie Stoffe zuschneiden, verarbeiten oder au»-
aeben nur soviel Arbeit zuweisen, daß die zu zahlende
Unsumme sieben Zehntel desjenigen Betrages mcht
überschreitet, welcher im Durchschnitt des Wahres 191v
bemblt worden ist. Falls die Warenherstellung des
Betriebsuntcrnehmers im Durchschnitt des ^ ahre
1915 unter sechzig Hundertstel der Herste ung un mh
i«i !, apsuuken ist, darf der Durchschnitt des Zayrer
1913  gewählt werden . Soweit es sich um Inhaber von
Arbeitsstuben und sonstige Zwischeichersonen handelt
de in dem maßgebenden Jahre noch mcht
vom Betriebsunternehmerbeschäftigt worden smd, ist
der Durchschnitt der Monate Januar und Februar .

^ie^ veine Arbeitszeit derjenigen Personen, welche
' stmerhalb̂ der̂ Arbeitsstuben mit der Anfertigung er

Erzeugnisse beschäftigt srnd, darf 40 stunden nr i ?r

LleUu ^ Arbeitszeit aus die einzelnen
* * £ 7  3 — »'" de, W * * * » -̂
stellt: die Bestimmungenm 8 1 Abs. 3 stnoen uuu
gleichfalls Anwendung. ^ ^ beits-i> Metriebsunternehnier, die Inhaber von nrverrs

" ituben und die sonst die Ausgabe der Arbeit vermitteln¬
den Personen (Ausgeber, Faktoren, Zwischenmeister n.

ZS denjenigen Arbeitern (Arbeiterinnen),
welche diê gewerblichen Erzeugnisse zu Hause selbst ver-

^ stellen (Heimarbeiter, Heimarbeiterinnen, HausarM^
..... Hausgewerbetreibendeu. dgl.), sofern drese stau g
dieselben Gegenstände fertigen nicht mehr als n̂eben

tzpv if)ttett in bet ßeit bont .JitfctnQ^ v
1915  bis Ende Februar 1916 im Durchschnttt zuge-
wiesenen Mbeitsmenge , im übrigen nicht mehr Arb
übertragen, als daß die Arbeiter bis sieben Zehntel
des von ihnen in der angegebenen Zert un Turchschmtt
verdienten« rb-it- lohne- erzielen. - >nd solch«
nin »ngenommen. !» dast für fit -in Anhalt-«»»« d».

fifr  fehlt tueldie  srrveitsnreirge oder fuerrfjcit Arbetts-
Lrdwnst sw in der angegebenen Zeit übertragen er-

m? b"ertrage? als barste bi" 7n" ZehMAdesjenigen

« £ SÄ Sfr Ä5SÖ
M ( S > (°rt« » °" T°,e- lch»->«°rd,-»e».

, LnKnsäüe für die den vorstehend unter Ziffer ff o'Ään.  srrsJÄ srbezerchneten«periuiieu » 1916 v̂nren.

5 Die Betriebsunternehmer haben, sofern sie die in vor-
siebender Ziffer 3 bezeichnetcn Arbeiter unmittelbar e-
Eigen » dem von diesen erzielten Verdienst einen

Zuschuß in Höhe von einem Zehntel des verdienten Be-
der Arbeitsverdienst der in den vor- .

siebenden Ziffern 2, 3 bezeichnetcn Personen von dev
Inhabern der Arbeitsstuben oder den sonst dre Auf¬

gabe der Arbeit vermittelnden Pionen (Ausgebern
Faktoren, Zwischenmeisternu. dgl.) durch Zuschüsse

E ikZusL mTl)  sind in die Arbeitsbücher
(Rechenbücher) und Lohnbücher einzutragen un -.
licb als Zuschüsse kenntlich zu machen.

Die Betriebsunternehmer (Auftraggeber) haben len
Anbabern der Arbeitsstuben und den sonst die Arbeit,-
Äaabe vermittelnden Personen als Ersatz sur dre
verauslagten Zuschüsse einen Zuschlag von heben yum
dertsteln zur Lohnsumme zu zahlen. Die vezeicynerrn
Äschenversonen haben innerhalb drei Tagen nach der
^nbnrabluna jedesmal ein Verzeichnis der von ihnen
aemhÄn Löhne dem zuständigen Gewerbeinspektor em-
zureichen Aus dem Verzeichnis muß der Name und di?
Wobmma jedes Arbeiters (jeder Arbeiterin), der von
ch,n verdiente Lohn, der ihm gezahlte Zuschuß und di?
danach sich ergebende Gesamtsumme des ihm gezahlten
Lohnes ersichtlich sein.

Allgemeine Bestimmungen.
5.

E-rnesialls darf in einer Woche mehr zugeschnitten
werdei. - l- >» »°« ,>Schstk°lS°»d°» « -« - »-« -»->« » w--«-»
kann. 86.

t MSÄwtÄ?
E Arbeiter Verrichtung außerhalb des Betriebes oder

der Arbeitsstuben nicht übertragen oder sur Rechnung
ter überwiesen werden.

8 ?.
Die Betriebsunternehmerhaben bis zum 1. April tOltz

^Bettwbe mit̂ Einrichten, Ausgeben und Abnehmen der
Arbeit oder mit der Anfertigung oder Verarbeitung der ge^
werblichen Erzeugnisse beschäftigt worden sind S • •

. Abs. 2).
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. § 9.
rinhi ,f«? re0l7 Û ^ räfiöenten' im Landespolizeibczirk Ber-

M^ WZDW

vom^ ^ . . (§ 4 Zlff. 4 , 5).
~ en  Arbeitern (Arbeiterinnen ) ist bei der Lohn¬

zahlung ein Zuschuß  in Höhe von einem
"Ô l 'rtel  des verdienten Lohnes zu zahlen.

SoJ n^ ..̂ r bi5 angesertigten oder verar¬
beiteten Gegenstände dürfen nicht geringer als die
E/ .' ^ bruar 1916 gezahlten sein. Arbeiten die
Urbelter Arbeiterinnen ) in Arbeitsstuben gegen
Zeitlohn (Tagelohn , Wochenlohn), so! dürfen die
«tundenlohne nicht geringer als die am t . Februar
mb gezahlten ,ein.

Frankfurt (Main), den 4. April 1916.
Stellv . Generalkommando

des 18 . Armeekorps.
gez. Freiherr von Gall.

General der Infanterie.

Coblenz , den 4. April 1916.
Kommandantur der Festuna

Coblenz - Ehrenbreitstein . 8
gez. v. Luckwald

Gencralleutnanl und Kommandant.

_ § 10.

SifSpÄ ““ “ !

MMWs
KonftkttonsEt, ^ Maschinen für

Anlage.

0)  £ rÄrifteS trie68u '“ “ " eSm" « * 9 8 m  -

Auszug aus den Vorschriften des . . .
. (§ 3 Abs.' 2).' '

gewerblicher
^izeugnipe in -Stücklohn  l,t den Arbeitern ' *>(r-

Zehntel  des verdienten Lobnes r» infiiw

sacke des {WH * * a 'äieIte Verdienst das Neun"
schreit̂ ohns (ortsüblichen Tagelohns ) über.

Die Lohnsätze für die angesertigten oder ge¬
arbeiteten Gegenstände dürfen nicht geringer als

. die am 1. Februar 1916 gezahlten sein ^ *
f>) Anschlag für Betriebsunternehmer 'Ausaebe,-

Pr . I. 8. C.
Wiesbaden,  den 30. März 1916.

Vek««»t» ach««z.
Die in meiner Verfügung vom 23. d. Mts . _ Px. r.

h ’ ~ 0®unnntcn' Qnt  21 . 3. 16 von der Arbeitsstelle Atten-
^ ^ r Kalttocrke in Biggen entwichenen' 3 russischen Kriegsge¬fangenen sind wieder ergriffen worden.

Ter Regierungspräsident.
An Auftrag«.

Höttep!

vekanntmachnng
über ein Schlachtverbot für trächtige Kühe und

Sauen.

Vom 26. August 1913.

h. 5 ttbe*tat r,ot üuf  ® ruttb  des § 3 des Gesetzes über
des Bnndesrats zu wirtschaftlichen Maß¬

nahmen usw. vom 4. August 1914 (R.-G -Bl S 3^71 fol¬
gende Verordnung erlassen : > tPt'

§ 1. Kühe, Rinder, Kalbinnen sowie Sauen , welche sich
in einem derart vorgeschrittenenZustand der Trächtigkeit be-
flnden dag diese den mit ihnen beschäftigten Personen erkenn¬
bar ist, ourfen nicht geschlachtet werden.

§ 2 Ausnahmen können in Einzelsällen bei Vorlie, --,,
eme» dringenden wirtschaftlichen Bedürfnisses von den mirch
werden"'"b^entralbehörden bestimmten Behörden zngelasseu

^ JLf ' V" bot (§ t ) findet keine Anwendung auf
Schlachtungen, die erfolgen, weil zu befürchten ist, daß das
~* er  an einer Erkrankung verenden werde, oder weil cs in-
chlge eines llnglücksfalles sofort getötet werden muß. Solche
Schlachtungen sind jedoch der nach 8 2 zuständigen Behörde
lechen ,n,U H Ö bl‘Cier »ach der Schlachtung anzu-

. Landeszentralbehörde!! erlassen die Bestinimnngen
dieser Verordnung. Sie können weitere Be-

fchrankungen für das Schlachten von Vieh anordnen.
8 5 Wer diese Verordnung oder die auf Grund des

wird °bCr  Anordnungen Übertritt,
“ ™ ®^®strafe bi» zu eintausendfünfhundert Mark oder

mit Gefangni» b,s zu drei Monaten bestraft.



- 0 Diese Verordnung tritt mit dem 3. September IMS
in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt de»

fTnbet- «! d°- bei» 3C«« «nb
führte Schlachtvieh keine Anwendung.

Berlin,  den 26. August 1915.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

(gez) : Delbrück.

Ansführungsbestimmungen
. .. ^ r Bekanntmachung des Stellvertreters des Reichskanzlers
vom 26. August 1915 über ein Schlachtverbot für trächtige

Kühe und Sauen . j
(Reichs-Gefetz-Blatt S . 515.)

1 Als Behörden, die gemäß 8 2 der Bekanntmachung bei j
Vorliegen eines dringenden wirtschaftlichen B-düMMe- !
Ausnahmen von dem Verbot der Schlachtung zulassen kon-
nen, und denen die gemäßl 8 3 vorgenommenen Schlach¬
tungen anzuzcigen sind, werden die für den Schlachtung.» ,
oft zuständigen Ortspolizeibehördenbestimmt.

Ausnahmen gemäß 8 2 der Bekanntmachung könne"
auch von der für den Wohnsitz des Eigentümer» des Nrhs
zuständigen Ortspolizeibehörde zngelassen werden, ^ nee ,
en Fällen sind für das Vieh Ursprungszeugn.sfe mu.m
bringen und vor der Schlachtung den amtlichen Fle„ chüe-
schauern vorzuleaen, die sie dann zu vernichten haben. Dw
Ursprungszeugnissefind von den Ortsvorstehern mit Gü¬
tigkeit von 14 Tagen auszustellen. Aus ihnen muß Aame
und Wohnort des Besitzers, Farbe, Abzeichen, ungc,ah
Alter und etwaige Kennzeichen(Ohrmarke, Hornb.and ^
dgl.) des trächtigen Stücks zu ersehen fein. Die Erlaub n.
d»r Ortspolizeibehörde zur Schlachtung des trächtigen
Stücks ist auf diese Ursprungszeugnisse zu fetzen.

9 T .ir Kestattung von Ausiiahmen auf Grund des 8 2

' ' ke B̂ anntmachuag darf nur in Einzelfällen erfolge.̂
in denen eine besondere wirtschaftliche Zwangslage des
Eigentümers Vorliegt oder in denen em dringendes « t -
bcdürfnis auf andere Weise nicht befriedigt werden kann.
Berlin,  den 3. September 1915.

Der Minister für Laridivrrtfchaft, Domänen
und Forsten.

(gez-): Freiherr von Schorlemcr.
* * *

I. 258V. Diez,  den 1. April 1916.
-Im Einblick darauf, daß das vorstehende Verbot in vielen

Fällen übertreten worden ist, bringe ich diese Vorschrn.e
wiederholt zur öffentlichen Kenntnis und ersuche die -g. rre
Bürgermeister um entsprechende Weiterverbreitung.

'Tic Schlachtungen trächtiger Rinder sind im Jntere .se ^r
Erhaltung unserer Viehzucht sehr bedauerlich, weshalb ihnen
mit aller Entschiedenheit entgegen getreten werden mm . ^

Die Zerren Bürgermeister wollen sich die strenge Durch¬
führung des Verbotes angelegen sein lassen.

»er
Duderkadt.

MichtarntttHer « eil.
Allerlei.

,o Ur Deckung des Fleischbedarfs in Berlin
^ h Provinz Brandenburg  für Heer und Zivil-

- - L 'L -ÄsM«
"usw .it --. , S . mm-lst->w ’SÄSBii>bbandels-Verbandes auf dem Magerviehhofz
»As -Ib- °b-- °» bi. °»
zeichnenden Stellen zu liefern.

Äoltverfteigerung.

MMGMZ
Brennholz von Nr. ^011 130 - ) ^ Naoel-
kauft.  Totalität : Eiche 1^Stamm 1 Fstm. x  o□
holz.  88 Stämme 29 Fstm., 2v « langen 1. . - "

Belanntmachung.
Freitag , de» 7. April ». Js.

nachmittags 1 Uhr
WEN ,», 0m .lnb.IMlb, Mtritt S »rb. rU,aH,:

Z Erchen-Stämme, 8,17 Festm.,
Z Rm. Eichen-Scheit,
2 Rm. Erchen-Knüppel,

55 Rm. Buchen-Schert und -Knüppel,
320 Buchen-Wellen;

hieran anschließend rm Distrikt Wieslett:
18 Nadelholzstämme, 7,40 ^ stm.,
17 Derbholzstangen1. und 2. Klasse

M.nM» versteigert. ^
Freiendiez,  den 3. Aprrl 19 .Der Beigeordnete

Römer. __ _

Fifcherei-Verpachtung.
Am Samstag , de» «. Apr» 1916,

vormittags 11/* Uhr

■"» : « «. wj * -

försterer eingefehen werden. Der Hegemergr
Arzbach gibt nähere Auskunst.

Pr . I. 8. C. Wiesbaden,  den 27. März 19!6.
Bekanntmachung

Meine Verfügungen vom 18. und 22. d. Mts . -— Pr.
, 8 E betreffend Entweichen der französischen Krwg g -

mann und Kaplha sind erledigt.
Der Regierungspräsident.

Im Aufträge.
Hötter.

W.r id» d°» «-'-««chl»««1»' M-Ühi-»' »
Sa,» . W-as'-r». Mi,chst°ch«. «°-i-><>»
bkfindrt, -d» G-'h- »» '»»di«' M

am Vaterland?.
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